
Vorvertragliche Informationen in einfacher Sprache –  
JugendTrainingsWohnen AL 12 
 
 
 

 

Dokument: FO-XXXjtw Fragebogen Kompetenzen Einzug JTW AL 12 
Freigabedatum: Entw. 21.01.2020 Aktuelle Version: 1. Seite: 1 von 1 

 

Schön, dass du dich für das JugendTrainingsWohnen Altleuben 12 interessierst! 

 

Wohnst du noch zu Hause, möchtest aber in einer eigenen Wohnung leben?  

Lebst du in einer Wohngruppe und bist in der Verselbständigungsphase?  

Bist du zwischen 18 und 35 Jahre alt? 

In unserem Haus übst du für das selbstständige Wohnen in einer eigenen Wohnung. 

Du bekommst Hilfe für die Dinge, die du nicht so gut kannst. 

Es gibt Unterricht um alles zu lernen, was du für das Leben in einer Wohnung brauchst. 

 

+ Was du brauchst 

Du willst in einer eigenen Wohnung leben. 

Du hast die Unterstützung von deinen Eltern oder deinen Betreuern. 

Du bist tagsüber auf Arbeit in der WfbM. Oder bei einem Praktikum. Oder in der Schule. 

Du fährst allein mit Bus oder Bahn dorthin. 

Du weißt, dass es auch Regeln in der eigenen Wohnung gibt. 

Du kannst viele Dinge gut alleine machen.  

Zum Beispiel Zimmer aufräumen und deine Freizeit planen. 

 

! Worüber wir reden müssen 

Wenn du eine körperliche Einschränkung hast. Unser Haus ist nicht barrierefrei. 

Wenn du einen Pflegegrad hast. 

Wenn du eine Straftat begangen hast und verurteilt wurdest.  

War der Grund zum Beispiel Schwarzfahren, dann können wir darüber reden.  

Hast du aber eine Körperverletzung begangen, dann kannst du nicht einziehen. 

 

- Wieso du nicht einziehen kannst 

Du bist süchtig. Zum Beispiel nach Alkohol oder Drogen. 

Du hast eine schwere Straftat begangen hast. 

Wenn andere dich schnell wütend machen. Und du oft Streit mit anderen hast. 

Wenn du den Haushalts-Unterricht mit uns ablehnst. 

 

 


